
Seite 1 von 7

Vorblatt
Problem:

Gemäß § 31 Abs. 3 der Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes über den Schutz der Tiere (Tierschutz-
gesetz – TSchG) hat der Bundesminister für Gesundheit und Frauen im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft und Arbeit unter Bedachtnahme auf die Zielsetzungen und sonstigen Bestimmun-
gen des Tierschutzgesetzes sowie auf den anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch 
Verordnung Vorschriften über die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, insbesonde-
re über die von den mit der Tierhaltung beschäftigten Personen nachzuweisende Ausbildung, zu erlassen.

Ziel:

Durch die gegenständliche Verordnung sollen die in den §§ 14 und 31 der Regierungsvorlage eines Tier-
schutzgesetzes enthaltenen Bestimmungen über die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätig-
keiten näher ausgeführt werden.

Alternativen:

Keine.

Inhalt:

Der Entwurf einer Verordnung über die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten (Tier-
schutz-Gewerbeverordnung  – TSch-GewV ) regelt die Grundsätze für die Haltung von Tieren im Rah-
men von Zoofachgeschäften und vergleichbaren Einrichtungen, die Tiere zum Verkauf anbieten, in Tier-
pensionen sowie im Rahmen von Reit- und Fahrbetrieben und legt die Mindestanforderungen fest, die 
dabei zu gewährleisten sind. 

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

EU-Konformität:

Gegeben.

Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens:

Auf Grund der Verordnungsermächtigung in § 31 Abs. 3 der Regierungsvorlage eines Tierschutzgesetzes 
ist die Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit erforderlich.

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:

Keine.
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Erläuterungen
Allgemeiner Teil

Die Regierungsvorlage eines Tierschutzgesetzes regelt auch die Haltung von Tieren im Rahmen gewerb-
licher Tätigkeiten. Bisher wurde dieser Regelungsbereich durch eine auf der Grundlage des § 70a der 
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974 in der jeweils geltenden Fassung, erlassene Verordnung gere-
gelt (Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Schutz von Tieren 
gegen Quälereien und das artgemäße Halten von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, BGBl. 
Nr. 132/1991) Die gesetzliche Grundlage für diese Verordnung, § 70a Gewerbeordnung 1973, wird an-
lässlich des In-Kraft-Tretens des Tierschutzgesetzes aufgehoben (vgl. Art. 3 der Regierungsvorlage eines 
Tierschutzgesetzes ); damit tritt auch die genannte Verordnung außer Kraft. 

Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat gemäß § 31 Abs. 3 der Regierungsvorlage eines Bun-
desgesetzes über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz  – TSchG) im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher 
Tätigkeiten, insbesondere die von den mit der Tierhaltung beschäftigten Personen nachzuweisende Aus-
bildung, näher zu regeln.

Der gegenständliche Verordnungsentwurf enthält nähere Bestimmungen über die Mindestanforderungen, 
die bei der Haltung von Tieren in Zoofachgeschäften und vergleichbaren Einrichtungen, die Tiere zum 
Verkauf anbieten, in Tierpensionen sowie in Reit- und Fahrbetrieben einzuhalten sind. Dabei wird vor 
allem auch die Qualifikation der mit der Tierhaltung befassten Personen einer Regelung zugeführt.

Besonderer Teil
Zu § 1:

§ 1 definiert den Anwendungsbereich; dieser umfasst die Haltung von Tieren im Rahmen der Ausübung 
gewerblicher Tätigkeiten. Darunter ist gem. § 1 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, 
in der jeweils geltenden Fassung, eine Tätigkeit zu verstehen, die selbständig, regelmäßig und in der Ab-
sicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, ausgeübt wird. 

Aus Gründen der Rechtsklarheit nimmt Abs. 2 die Haltung von Tieren im Rahmen eines Transports und 
während einer Quarantäne ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich des gegenständlichen Verord-
nungsentwurfes aus. Für den Transport von Tieren gilt das Tiertransportgesetz-Straße – TGSt, BGBl. 
Nr. 411/1994, in der jeweils geltenden Fassung, bzw. die auf der Grundlage des § 11 Abs. 3 der Regie-
rungsvorlage eines Tierschutzgesetzes  zu erlassende Tierschutz-Transportverordnung.

Zu § 2:

Diese Bestimmung verpflichtet den für die Tierhaltung verantwortlichen Gewerbetreibenden, dazu, die 
von ihm im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit gehaltenen Tiere artgerecht zu halten und vor Tierquä-
lerei im Sinne der Regierungsvorlage eines Tierschutzgesetzes zu schützen.

Zu § 3:

Gemäß § 3 gelten für die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten grundsätzlich die in 
der Tierhaltungs-Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 Z 2 der Regierungsvorlage eines Tierschutzgesetzes 
festgelegten Mindestan-forderungen. Ein Abweichen von diesen Mindestanforderungen ist nur insoweit 
zulässig, als der gegenständliche Verordnungsentwurf dies ausdrücklich vorsieht.

Zu §§ 4 bis 9:

Der erste Abschnitt des gegenständlichen Verordnungsentwurfes umfasst die §§ 4 bis 9 und regelt die 
Haltung von Tieren in Zoofachgeschäften und in vergleichbaren Einrichtungen, die Tiere zum Verkauf 
anbieten. Unter den letztgenannten Einrichtungen sind z.B. Baumärkte zu verstehen, die häufig Zierfische 
und Exoten zum Verkauf anbieten.

Zu § 4:

§ 4 legt die Mindestanforderungen für die räumliche Ausstattung von Zoofachgeschäften und vergleich-
baren Einrichtungen, die Tiere zum Verkauf anbieten, fest. Diese müssen insbesondere über Absonde-
rungsmöglichkeiten für kranke Tiere verfügen (Z 1), den hygienischen Anforderungen entsprechen (Z 2 
und 3) und entsprechend beleuchtet sein (Z 6).

Die Z 2 und 3 legen allgemeine Mindestanforderungen für die in den Räumlichkeiten aufgestellten Tier-
unterkünfte (vgl. Legaldefinition § 1 Abs. 3) fest; diese müssen in Größe und Ausstattung den artspezifi-
schen Bedürfnissen der darin gehaltenen Tiere entsprechen (Z 4). Diese allgemeine Bestimmung wird 
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durch die Mindestanforderungen der Anlage 1 näher ausgeführt; die in Anlage 1 festgelegten Mindestab-
messungen dürfen allerdings nur bei einer vorübergehenden Haltung im Sinne des § 5 Abs. 1 zur Anwen-
dung kommen. 

Z 5 verbietet die Unterbringung von Fischen in kugelförmigen Aquarien und die Haltung von Vögeln in 
Rundkäfigen, da diese Formen das Orientierungsvermögen der Tiere überfordern und daher als nicht 
tier gerecht anzusehen sind. 

Z 8 legt fest, dass die Tiere vor Lärm, der über das normale Maß hinausgeht, sowie vor starken Gerüchen 
(zum Beispiel Desinfektionsmitteln) zu schützen sind.

Zu § 5:

Gemäß § 5 Abs. 1 dürfen Tiere in Zoofachgeschäften und vergleichbaren Einrichtungen, die Tiere zum 
Verkauf anbieten, ausnahmsweise kurzfristig in Unterkünften gemäß Anlage 1 gehalten werden. Dies 
scheint deshalb gerechtfertigt, da die Haltung der Tiere in diesen Einrichtungen definitionsgemäß nur auf 
eine bestimmte Zeitspanne angelegt ist. Aus Gründen des Tierschutzes ist die Haltung in Unterkünften 
gemäß Anlage 1 jedoch nur dann und insoweit zulässig, als die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Z 1 bis 6 
kumulativ erfüllt sind: 

es muss sich um Tiere handeln, die aus einer Nachzucht stammen (Z 6);

die Tiere dürfen nicht in ihrer Anpassungsfähigkeit überfordert sein bzw. keine Verhaltensstörungen 
zeigen (Z 1);

die Unterkünfte mit den Abmessungen gemäß Anlage 1 müssen entsprechend den Anforderungen der 
Anlage 2 ausgestattet sein und die Tiere müssen entsprechend den Anforderungen der Anlage 2 betreut 
werden (Z 2); 

der Aufenthalt der Tiere in der betreffenden Einrichtung muss schriftlich dokumentiert sein (Z 3 und 4).

Aus § 5 Abs. 1 sind folgende Verbote abzuleiten:

Der freien Natur entnommene Tiere dürfen keinesfalls in Behältnisse gemäß Anlage 1 gehalten werden 
(Z 6);

Säugetiere und Vögel dürfen höchstens drei Monate in Unterkünften gemäß Anlage 1 gehalten werden 
(Z 4). Sind diese Tiere nach drei Monaten noch nicht verkauft worden, so gelten für ihre Haltung die 
Mindestanforderungen der Tierhaltungsverordnung gem. § 24 Abs. 1 Z 2 der Regierungsvorlage eines 
Tierschutzgesetzes . 

Zoofachgeschäfte und vergleichbare Einrichtungen, die Tiere zum Verkauf anbieten, übernehmen häufig 
auch die vorübergehende Betreuung von Tieren privater Tierhalter, zB während einer urlaubsbedingten 
Abwesenheit oder während eines Krankenhausaufenthalts. Gemäß § 5 Abs. 2 gelten für die Haltung die-
ser Tiere die Vorschriften über Tierpensionen (2. Abschnitt der gegenständlichen Verordnung).

Zu § 6:

§ 6 enthält Detailbestimmungen über die Unterbringung der Tiere in Zoofachhandlungen und vergleich-
baren Einrichtungen, die Tiere zum Verkauf anbieten. Abs. 1 normiert eine allgemeine Anforderung an 
die Gruppenzusammensetzung, Abs. 2 bis 5 enthalten Sonderregelungen, die für die Haltung von Tieren 
in Geschäftslokalen bedeutsam sind (Schutz vor nachteiligen Einwirkungen, wie zum Beispiel von star-
ken Gerüchen von Desinfektionsmitteln u.ä., Rauchverbot, Schaustellung in Schaufenstern).  

Zu § 7:

Die Abs. 1 bis 6 normieren eine Reihe von Verboten, z.B. das Verbot, Tiere an denen Eingriffe im Sinne 
des § 7 Abs. 1 der Regierungsvorlage eines Tierschutzgesetzes vorgenommen wurden, zum Verkauf 
anzubieten. Zu diesen nach der Regierungsvorlage verbotenen Eingriffen zählen insbesondere Eingriffe 
zur Veränderung des phänotypischen Erscheinungsbildes eines Tieres (Z 1), das Kupieren des Schwanzes 
(Z 2), das Kupieren der Ohren (Z 3), das Durchtrennen der Stimmbänder (Z 4), das Entfernen der Krallen 
und Zähne (Z 5) und das Kupieren des Schnabels (Z 6).

Unter das Verbot des Abs. 1 (Haltung von Tieren, die ihrer Art nach nicht zur Haltung geeignet sind) 
fallen zB. Tiere, die der freien Natur entnommen wurden (Wildfänge), aber auch Tiere, die auf Grund 
ihres individuellen Verhaltens nicht an künstliche Haltungsbedingungen gewöhnt werden können, zB 
weil sie in ihrer Anpassungsfähigkeit offensichtlich überfordert sind.

Gem. Abs. 3 dürfen Reptilien erst ab einem Alter von sechs Monaten zum Verkauf angeboten werden, da 
erst ab diesem Alter davon ausgegangen werden kann, dass eine Gewöhnung an die Futteraufnahme im 
künstlichen Lebensraum erfolgt ist. 
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Gem. Abs. 4 muss die Aufzucht von Vögeln grundsätzlich so erfolgen, dass sie auf ihre Art geprägt sind. 
Die Handaufzucht ist nicht tiergerecht, da die Tiere keine Möglichkeit zur Entwicklung des artspezifi-
schen Sozialverhaltens haben und die Handaufzucht einer Fehlprägung Vorschub leistet. Die Handauf-
zucht darf daher  nur in begründeten Ausnahmefällen (zB bei Tod des aufziehenden Elternteils) erfolgen.  

Das dauernde Flugunfähigmachen bzw. die dauerhafte Beeinträchtigung der Flugfähigkeit durch einen 
operativen Eingriff fällt unter das Verbot des § 7 der Regierungsvorlage eines Tierschutzgesetzes. Abs. 5, 
erster Satz, des Verordnungsentwurfs dient daher lediglich der Rechtsklarheit. 

Abs. 6 untersagt die Abgabe von Tieren im Wege der Selbstbedienung, da gerade beim Verkauf von Tie-
ren der individuellen Beratung und Information der Kunden über die Anforderungen an eine tiergerechte 
Haltung übergeordnete Bedeutung zukommt.

Zu § 8:

Diese Bestimmung verpflichtet den Gewerbetreibenden dazu, Merkblätter über die Haltungsanforderun-
gen für alle von ihm zum Verkauf angebotenen Tierarten bereit zu halten und an Kunden weiter zu geben. 
Insbesondere ist er verpflichtet, die Kunden auch über die im Tierschutzgesetz vorgesehenen Bewilli-
gungs- und Anzeigepflichten zu informieren.

Zu § 9:

Um die Verpflichtung zur Kundeninformation gem. § 31 Abs. 2 der Regierungsvorlage eines Tierschutz-
gesetzes adäquat erfüllen zu können,  muss in der Betriebsstätte entsprechend qualifiziertes Personal tätig 
sein. § 9 regelt daher die Fachkenntnisse, die gemäß § 14 in Verbindung mit § 31 Abs. 3 der Regierungs-
vorlage eines Tierschutzgesetzes von einer ausreichenden Anzahl des in den gegenständlichen Einrich-
tungen beschäftigten Personals nachzuweisen sind. Dabei wird auf Formalqualifikationen abgestellt; gem. 
Z 3 muss das Fachpersonal zumindest eine einjährige einschlägige Tätigkeit ausgeübt und den in Anla-
ge 2 näher geregelten Lehrgang „Tierhaltung und Tierschutz“ besucht haben. Damit wurde das Anforde-
rungsprofil der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Schutz 
von Tieren gegen Quälereien und das artgemäße Halten von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, 
BGBl. Nr. 132/1991, weitgehend übernommen. Da das bislang vorgesehene Stundenausmaß (35) nicht 
annähernd zur Abdeckung des Fächerkanons ausreicht, wird eine Anhebung der Stundenanzahl auf vor-
geschlagen. 

Personen, die den in der zitierten Verordnung geregelten Lehrgang bereits im Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens des Tierschutzgesetzes  und des gegenständlichen Verordnungsentwurfs, somit im Ausmaß von 
35 Stunden absolviert haben, wird dieser Lehrgang jedoch für die Qualifikation gem. § 9 Abs. 1 Z 3 ange-
rechnet. Aus diesem Grund ist eine Übergangsfrist nicht erforderlich.

Zu §§ 10 bis 14:

Die §§ 10 bis 14 (2. Abschnitt der gegenständlichen Verordnung) legen Anforderungen für Tierpensionen 
fest. Darunter sind gewerbliche Einrichtungen zu verstehen, die gegen Entgelt die vorübergehende Hal-
tung fremder Tiere anbieten. 

Zu § 10:

Gemäß § 10 gelten für die Haltung von Tieren in Tierpensionen die in der Tierhaltungsverordnung gemäß 
§ 24 Abs. 1 Z 2 der Regierungsvorlage einer Tierschutzgesetzes  festgelegten Mindestanforderungen.

Zu § 11:

§ 11 legt fest, über welche Räumlichkeiten eine Tierpension jedenfalls verfügen muss. Dazu zählen ins-
besondere nach Tierarten getrennte Unterkünfte (Z 1), Absonderungsmöglichkeiten für kranke und unver-
trägliche Tiere (Z 2 und 3) sowie Auslaufflächen, sofern auch Hunde aufgenommen werden (Z 4).

Zu § 12:

§ 12 enthält allgemeine Bestimmungen über die Anforderungen an Räumlichkeiten und Unterkünfte, in 
welchen Tiere gehalten werden (Abs. 1 und 2), über die Vergesellschaftung der gehaltenen Tiere (Abs. 3) 
sowie über den Umgang mit erkrankten Tieren (Abs. 5). 

Da die Unterbringung von Tieren in Tierpensionen in der Regel geplant erfolgt, ist es zweckmäßig, dass 
der Tierhalter bzw. Überbringer gleichzeitig mit der Übergabe des Tieres ein tierärztliches Zeugnis über 
den Gesundheitszustand des Tieres vorlegt. Ist dies nicht der Fall, so hat in der Tierpension eine tierärztli-
che Untersuchung zu erfolgen. Bei offensichtlich kranken oder krankheitsverdächtigen Tieren muss die 
tierärztliche Untersuchung unverzüglich, d.h. ohne unnötigen Aufschub, erfolgen. Bei gesund erscheinen-
den Tieren muss die tierärztliche Untersuchung nicht sofort, jedoch spätestens am dritten Tag nach Auf-
nahme des Tieres vorgenommen werden.
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Die Häufigkeit der gemäß Abs. 6 durchzuführende tierärztlichen Untersuchung des gesamten Tierbestan-
des hängt insbesondere vom Ausmaß der Fluktuation im Bestand der jeweiligen Tierpension ab; zur Ge-
währleistung einer effektiven Krankheits- bzw. Seuchenprophylaxe ist jedoch davon auszugehen, dass 
eine solche Kontrolluntersuchung mindestens einmal pro Monat zu erfolgen hat.

Zu § 13:

Gem. § 13 muss in Tierpensionen eine ausreichende Anzahl von Personal und Hilfskräften zur Verfügung 
stehen, damit die ordnungsgemäße Betreuung der Tiere gewährleistet werden kann. - Wie in allen Berufs-
sparten, die mit lebenden Tieren zu tun haben, muss auch das in Tierpensionen tätige Personal  ausrei-
chend qualifiziert sein und die erforderliche Vertrauenswürdigkeit besitzen. Die erforderliche Formalqua-
lifikation wird analog zu den für Zoofachgeschäfte geltenden Anforderungen (§ 9) formuliert. 

Zu § 14:

§ 14 regelt den Umfang bzw. Inhalt der Aufzeichnungen, die von den Betreibern von Tierpensionen zu 
führen sind.
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Zu §§ 15 bis 18:

Der dritte Abschnitt des gegenständlichen Verordnungsentwurfs regelt die Haltung von Tieren in Reit-
und Fahrbetrieben.

Zu § 15:

Gemäß § 15 gelten für die Haltung von Tieren in Reit- und Fahrbetrieben die in der Tierhaltungsverord-
nung gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 der Regierungsvorlage eines Tierschutzgesetzes  festgelegten Mindestanfor-
derungen.

Zu § 16:

§ 16 Abs. 1 normiert allgemeine Anforderungen an Ausrüstungsteile, Abs. 2 verbietet potentiell tierquäle-
rische Ausrüstungsteile und –gegenstände; solche Ausrüstungsteile und –gegenstände, die geeignet sind, 
den Pferden Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, werden in Abs. 2 demonstrativ angeführt.

Zu § 17:

Diese Bestimmung regelt den Umgang mit Pferden in Reit- und Fahrbetrieben. Entsprechend den allge-
meinen tierschutzrechtlichen Grundsätzen, wonach Tiere nicht überfordert werden dürfen (vgl. § 5 Abs. 2 
Z 9 der Regierungsvorlage eines Tierschutzgesetzes ), präzisieren die Abs. 1 bis 3 die Ruhepausen, die 
Pferden in Reit- und Fahrbetrieben jedenfalls gewährt werden müssen. – Abs. 4 legt das höchstzulässige 
Gewicht von Kutschen im Verhältnis zum Körpergewicht der Zugpferde fest.

Zu § 18:

Gemäß § 18 müssen in Betrieben, die Reiten und Gespannfahren anbieten, einerseits genügend qualifi-
ziertes Personal und genügend Hilfskräfte für die Betreuung der Tiere und andererseits ausreichend Per-
sonal für den Lehrbetrieb zur Verfügung stehen. Auch das Personal in Reit- und Fahrbetrieben muss in 
tierschutzrechtlicher Hinsicht vertrauenswürdig sein. 

Als Qualifikationsnachweis ist die Anerkennung durch den „Österreichischen Fachverband für Reiten und 
Fahren“ oder durch eine vergleichbare ausländische Organisation erforderlich.  

Zu § 19:

Abs. 1 legt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des gegenständlichen Verordnungsentwurfes fest.

Gemäß Abs. 3 wird für das Vorliegen eines Qualifikationsnachweises im Sinne des § 13 eine dreijährige 
Übergangsfrist eingeräumt. Diese Zeitspanne soll es den betroffenen Personen ermöglichen, das mittlere 
der in § 13 Abs. 2 angeführten Qualifikationsniveaus (Erlernung des dreijährigen Lehrberufs des Tier-
pflegers) zu erreichen.

Für die Personalqualifikation gem. § 9 (Zoofachhandel) war eine Übergangsfrist nicht vorzusehen, da 
bereits nach dem geltenden Recht eine Mindestqualifikation für das Personal vorgesehen ist und diese 
Ausbildung gem. § 9 Abs. 3 auch künftig als Qualifikationserfordernis ausreicht, sofern der Lehrgang vor 
dem In-Kraft-Treten des Tierschutzgesetzes und des gegenständlichen Verordnungsentwurfs absolviert 
wurde.

Für die gem. § 18 erforderliche Personalqualifikation war eine Übergangsfrist nicht vorzusehen, da diese 
Bestimmung nicht auf Formalqualifikationen abstellt.

Zu Anlage 1:

Anlage 1 legt die Mindestabmessungen für Tierunterkünfte in Zoofachgeschäften und vergleichbaren 
Einrichtungen, die Tiere zum Verkauf anbieten, fest. Tiere dürfen in diese Unterkünften nur kurzfristig, 
dh unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1, gehalten werden. Es werden Abmessungen für handelsübli-
che Säugetiere, Vögel und Reptilien festgelegt. Die Abmessungen entsprechen der Anlage 1 der Verord-
nung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Schutz von Tieren gegen Quäle-
reien und das artgemäße Halten von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, BGBl. Nr. 132/1991.

Zu Anlage 2:

In Anlage 2 werden – in Ergänzung zu den in Anlage 1 festgelegten Mindestabmessungen der Tierunter-
künfte – die Mindestanforderungen an die Ausstattung der Tierunterkünfte und die Betreuung der Tiere 
bei kurzfristiger Haltung gem. § 5 Abs. 2 im Zoofachhandel und in vergleichbaren Einrichtungen festge-
legt. Die Anlage enthält fachliche Ausstattungs- und Betreuungsvorschriften für Kleinsäugetiere, Vögel 
und Zierfische. Die Anforderungen beziehen sich – je nach Tierart auf die Strukturierung der Unterkünfte 
(Rückzugs- und Klettermöglichkeiten, Sitzstangen), Beschäftigungsmöglichkeiten, Bodenbeschaffen-heit 
und Einstreu, Futter und Wasser, Klima etc. (Da die Haltung von Hunden und Katzen in Zoofachgeschäf-
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ten und vergleichbaren Einrichtungen zum Zweck des Verkaufs verboten ist, waren keine Haltungsanfor-
derungen für diese Tierarten festzulegen.)

Zu Anlage 3:

Anlage 3 legt die Grundsätze für den „Lehrgang über Tierhaltung und Tierschutz“ gem. §§ 9 und 13 fest. 
Diese entsprechen weitgehend der Anlage 2 der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten über den Schutz von Tieren gegen Quälereien und das artgemäße Halten von Tieren im 
Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, BGBl. Nr. 132/1991.


